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Steuerschätzung  
Niedersachsen
Hohe Einnahmeausfälle erwartet



Mai-Steuerschätzung
2020 bis 2023 – 
Einnahmeausfälle von  
844 Millionen Euro erwartet
Finanzminister Hilbers fordert strikte Haushalts-
disziplin und zurückhaltende Ausgabenpolitik ein.

Auszug aus der Presseinforma-
tion des MF v. 13. Mai 2019

Hannover. Die Ergebnisse der 
aktuellen Steuerschätzung zei-
gen ein Bild zurückgehender 
Einnahmeerwartungen für die 
kommenden Jahre: Liegen die 
zu erwartenden Nettoeinnah-
men für 2020 um 13 Millionen 
Euro unter den bisherigen Pla-
nungen, steigen die Einnahme-
ausfälle in den Jahren ab 2021 
noch weiter an. Für 2021 liegen 
die Nettoeinnahmen um 145 
Millionen Euro, für 2022 um 234 
Millionen Euro und im Jahr 2023 
bereits um 452 Millionen Euro 
unter den bisherigen Erwartun-
gen. Verantwortlich für die zu-
rückgehenden Einnahmen sind 
in erster Linie ein langsameres 
Wirtschaftswachstum sowie 
erstmals zu berücksichtigende 
Steuerrechtsänderungen. Da-
mit bestätigen sich die Erwar-
tungen, den Aufwuchs an Steu-
ereinnahmen etwas nach unten 
korrigieren zu müssen.

Für das Jahr 2019 haben die pro-
gnostizierten Einnahmen zu-
nächst keine unmittelbaren 
Auswirkungen. Bereits getroffe-
ne Vorsorge für zu erwartende 
Steuerrechtsänderungen sorgt 
dafür, dass das Minus für 2020 
noch moderat ausfallen wird. 
Zusätzlicher Spielraum für das 
laufende Haushaltsaufstel-
lungsverfahren für das Jahr 
2020 bestehe allerdings nicht, 
verdeutlichte Hilbers mit Ver-
weis auf die zu erwartenden 
Mindereinnahmen.

Eintretende Mehrbelastungen 
und neue Ausgabenwünsche 
müssen durch Einsparungen an 
anderer Stellen gegenfinanziert 
werden. Hilbers: „Insbesondere 

die Jahre ab 2021 bedeuten eine 
Herausforderung für eine wei-
terhin nachhaltige und solide 
Haushaltspolitik. Ziel ist, die 
jetzt erreichten finanzpoliti-
schen Ziele auch weiterhin er-
füllen zu können.“

Eine besondere Herausforde-
rung liegt darin, dass es auf der 
Ausgabenseite Posten wie bei-
spielsweise für Personal und 
Versorgung gibt, die aufgrund 
der tariflichen Entwicklung au-
tomatisch steigen. Auch die 
Zins ausgaben werden sich bei 
wieder steigenden Zinssätzen 
unmittelbar auswirken. Fallen 
auf der anderen Seite die Ein-
nahmenzuwächse geringer aus, 
müsse man sich daher zwangs-
läufig Gedanken machen, wie 
notwendige Einsparungen zum 
Ausgleich des Haushaltes erzielt 
werden können, so Hilbers.

Die nachhaltige Finanzpolitik 
und die bereits mit dem Jahres-
abschluss 2018 zur Verfügung 
gestellten zusätzlichen Mittel in 
Höhe von 1,8 Milliarden Euro in 
die Sondervermögen ermögli-
chen weiterhin eine Schwer-
punktbildung und die Fortfüh-
rung großer Investitionsvorha- 
ben. Wichtige Investitionen in 
Digitalisierung und Verkehr, 
Ausgaben für Bildung und Si-
cherheit sind daher auch in Zu-
kunft nachhaltig abgesichert.

Der Landeshaushalt kann in die-
sem Jahr mit insgesamt rund 
28,9 Milliarden Euro (+ 331 Mil-
lionen Euro netto) und im kom-
menden Jahr mit rund 29,9 Mil-
liarden Euro (+ 119 Millionen 
Euro) Steuereinnahmen rech-
nen. Die sich für den Landes-
haushalt negativ auswirkende 
Zahlung in den Kommunalen Fi-

nanzausgleich in Höhe von 132 
Millionen Euro in 2020 führt 
dann im Ergebnis zu einem Net-
toergebnis für den Landeshaus-
halt von minus 13 Millionen 
Euro.

Der aktuellen Steuerschätzung 
liegt eine sichtbare Abwärtskor-
rektur der wirtschaftlichen Eck-
daten zugrunde, auch wenn 
weiterhin von einer positiven 
Konjunkturentwicklung ausge-
gangen wird. Das reale Wirt-
schaftswachstum wird für 2019 
mit 0,5 Prozent (ursprüngliche 

Annahme: 1,8 Prozent) und für 
2020 mit 1,5 Prozent (ursprüng-
liche Annahme 1,8 Prozent) pro-
gnostiziert. 

Die vollständige Presseinfor-
mation können Sie nachle-
sen unter: https://www.
mf.niedersachsen.de/aktuel 
les/presseinformationen/ 
mai-steuerschaetzung-
2020---2023-einnahmeaus 
faelle-von-844-millionen-
euro-erwartet-176801.html.
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
rien ne va plus, nichts geht mehr. So 
lautet die Botschaft aus dem Nie-
dersächsischen Finanzministerium, 
nachdem die Steuerschätzer An-
fang Mai ihre Arbeit vollbracht hat-
ten. Im Grunde ist aber überhaupt 
nichts Schlimmes passiert. In 2019 
(+ 319 Millionen Euro) und auch im 
kommenden Jahr (+ 119 Millionen 
Euro) werden höhere Steuereinnah-
men laut Berechnung des „Arbeits-
kreis Steuerschätzungen“ erwartet. 
Da die Landesregierung aber den Fi-
nanzrahmen bereits ausgereizt hat 
und die sich für den Landeshaushalt negativ auswirkende Zahlung in den 
Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 132 Millionen Euro in 2020 
noch hinzukommt, führt dieses dann im Ergebnis bereits zu einem Netto-
ergebnis für den Landeshaushalt von minus 13 Millionen Euro. Der aktu-
ellen Steuerschätzung liegt eine sichtbare Abwärtskorrektur der wirt-
schaftlichen Eckdaten zugrunde, auch wenn weiterhin von einer positiven 
Konjunkturentwicklung ausgegangen wird. Das reale Wirtschaftswachs-
tum wird für 2019 mit 0,5 Prozent (ursprüngliche Annahme: 1,8 Prozent) 
und für 2020 mit 1,5 Prozent (ursprüngliche Annahme 1,8 Prozent) prog-
nostiziert.

 < Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes stehen 
 wieder einmal im Abseits

Und schon sind die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, insbesondere 
aber die Beamtinnen und Beamten, wieder im „Besoldungs-Abseits“. Dort 
wo wir bereits die ganzen letzten Jahre waren und uns die unzureichende 
Bezahlung auch höchstrichterlich vom Bundesverwaltungsgericht attes-
tiert worden ist. Große hellseherische Fähigkeiten musste man daher schon 
vor der Steuerschätzung nicht haben. Der Finanzminister und sein Minis-
terium, aber auch die Landespolitik hatten bereits im Vorfeld bei unseren 
Gesprächen mit diesem Faktum „argumentiert“.

Dennoch gibt es Politiker, die sich der „Basta-Haltung“ des Finanzministers 
entgegenstellen, da sie erkannt haben, dass es um die zukünftige perso-
nelle Aufstellung des Landes geht. Die auch erkannt haben, dass Attrakti-
vität für Kolleginnen und Kollegen, aber auch für die zukünftigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter glaubhaft gestaltet werden muss. Es reicht eben 
nicht aus in einem Koalitionsvertrag oder in Reden diese Absicht zu verkün-
den. Da der NBB ebenso argumentiert, werden wir weiterhin diese Kräfte 
unterstützen.

Ihr

Martin Kalt

 < Zur Sache

 < Martin Kalt, 
Landesvorsitzender
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Landesseniorenvertretung im NBB
Seniorenseminar der Seniorenvertretung des NBB in Verden
Bericht: Martina Pankow, Landesseniorenvertretung des NBB

Ganz herzlich und fröhlich verabschiedeten sich die 
Seniorenvertreter(innen) der unterschiedlichsten 
NBB-Gewerkschaften und Verbände voneinander 
in den 1. Mai. Sie hatten ein sehr umfangreiches in-
formatives Seminar am 29. und 30. April 2019 in 
Verden erlebt.

 < Reichlich Informationen 
für die Teilnehmer

Die Themenblöcke waren: 
Schwerbehinderung im Alter – 
Vom Antrag zum Ausweis – Nie-
dersächsische Beihilfebestim-
mungen zur Rehabilitation, Kur 

und Gesundheitsvorsorge für 
Rentner und Beamte – Umgang 
mit Finanzen im Alter – Online-
banking oder Sparstrumpf – Si-
cherheit vor Betrug.

Man konnte feststellen, dass das 
Angebot an unterstützenden In-

formationen groß ist. Allerdings 
ist es eben sehr sinnvoll, sich vor 
dem eigentlichen Bedarfsfall zu 
informieren, klug zu machen, 
und sehr oft wäre es mehr als 
angebracht, die Angehörigen 
einzubeziehen und ebenfalls 
rechtzeitig zu informieren und 
in Kenntnis zu setzen.

 < Der NBB-Landesvorsit-
zende Martin Kalt be-
richtet den Teilnehmern

Besonders erfreut war man, dass 
der NBB-Vorsitzende Martin Kalt 
sich die Zeit genommen hatte, 
am Montagnachmittag über die 
Arbeit des NBB zu berichten und 

darüber hinaus auch abends im 
informellen, geselligen Teil für 
Gespräche zur Verfügung zu ste-
hen. Stichwort war unter ande-
rem der Stand der Entwicklung 
von Regionalverbänden und die 
interne Zusammenarbeit von 
NBB-Verbänden auf der unteren 
Ebene in der Fläche des Landes 
Niedersachsen zum wechselsei-
tigen Nutzen zu intensivieren.

Es wurden untereinander viele 
anregende Gespräche geführt, 
Informationen ausgetauscht, 
neue Kontakte geknüpft und 
alte erneuert, sodass man zu-
frieden und bereichert nach 
Hause fuhr. 
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Übersicht zu Aussagen/Absichtserklärungen/Gesetzen zur 
Einkommensrunde 2019/2020/2021 im Besoldungsbereich
Stand: 16. Mai 2019

Tarifergebnis vom 18. April 2018 mit 
dem Bund wurde auf Beamte durch 
das BBVAnpG 2018/2019/2020  
(V-Rücklage nur beim 1. Schritt: 
2,99 Prozent) übertragen

Erhöhung der Tabellenwerte:
ab 1. März 2018 um 3,19 Prozent, ab 1. Ap-
ril 2019 um 3,09 Prozent, ab 1. März 2020 
um 1,06 Prozent, EZ in Höhe von 250 Euro 
bis zur EG 6 zum 1. März 2018, AW 50 Euro 
zum 1. März in 2018 und 2019 um 50 Euro

Tarifergebnis vom 2.  März 2019 mit den 
Ländern (AN: Hessen): Erhöhung der Tabel-
lenwerte um insgesamt 8,0  Prozent; ab 
1. Januar 2019: Einkommenserhöhung von 
3,2 Prozent Volumen, mindestens jedoch 
100 Euro (Azubis 50 Euro); ab 1. Januar 2020: 
Einkommenserhöhung von 3,2 Prozent Vo-
lumen, mindestens 90 Euro (Azubis 50 Euro); 
ab 1. Januar 2021: Einkommenserhöhung 
von 1,4  Prozent Volumen, mindestens 
50 Euro

< Baden-Württemberg

Pressemitteilung vom 5. März 2019
Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) 
will das Tarifergebnis für die Angestellten 
der Länder auf die Beamten übertragen. Die 
Bezahlung soll für alle Landesbeschäftigten 
in drei Stufen erhöht werden:

rückwirkend 
> zum 1. Januar 2019 um 3,2 Prozent, 
> zum 1. Januar 2020 ebenfalls um 3,2 Pro-

zent und 
> zum 1. Januar 2021 um 1,4 Prozent.
„Im Wettbewerb um kompetente, qualifi-
zierte und motivierte Beschäftigte halte ich 
das für ein starkes Signal“, sagte Sitzmann.
= zeit- und volumengleiche Übertragung

Forderungen des BBW – Beamtenbund Ta-
rifunion gegenüber der Baden-Württem-
bergischen Landesregierung:
Nach elf Jahren des wirtschaftlichen Auf-
schwungs und den vielen baden-württem-
bergischen Beamten-Sonderopfern in den 
vergangenen Jahren ist es an der Zeit, end-
lich das Tarifergebnis zeitgleich und voll-
umfänglich auch in Baden-Württemberg 
auf die Beamtinnen und Beamten sowie die 
Versorgungsempfängerinnen und Versor-

gungsempfänger zu übertragen. Für eine 
zeitlich verzögerte Übertragung haben wir 
keinerlei Verständnis! Ziel muss es sein, den 
Besoldungsrückstand zum Bund und zu an-
deren Bundesländern wettzumachen.

< Bayern

Entwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung der Bezüge 2019/2020/2021 
vom 10. April 2019

> Erhöhung um 3,2 Prozent zum 1. Januar 
2019 

> Erhöhung um 3,2 Prozent zum 1. Januar 
2020 

> Erhöhung um 1,4 Prozent zum 1. Januar 
2021 

Anwärter: Erhöhung ab 1. Januar 2019 um 
50 Euro sowie ab 1. Januar 2020 um 100 Euro

zusätzlich: 
> Anwärter erhalten 2020 statt 50  Euro 

100 Euro 
> Streichung der ersten mit einem Wert be-

setzten Stufe ab 1. Januar 2020 in allen 
Besoldungsgruppen 

> Ministerialzulage wird ruhegehaltfähig 
> Weihnachtsgeld bleibt unangetastet (das 

Tarifergebnis sieht hier ein „Einfrieren“ 
vor) = zeit- und volumengleiche Übertra-
gung mit weiteren Verbesserungen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder 
hat in einem Neujahrsgruß im „Bayeri-
schen Staatsanzeiger“ (Ausgabe 4. Januar 
2019) den bayerischen öffentlichen Dienst 
gelobt. Das berichtete am gleichen Tag der 
Bayerische Beamtenbund (BBB) und zeigte 
sich erfreut über die Ankündigung des Mi-
nisterpräsidenten. „Die Staatsregierung 
wird die Spitzenstellung des Freistaates bei 
der Besoldung bewahren. Die Ergebnisse 
der kommenden Tarifverhandlungen für 
die Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes der Länder wollen wir auch diesmal 
zeitgleich und systemgerecht auf die Be-
amten, Anwärter und Versorgungsemp-
fänger übertragen. Arbeitszeit und Sonder-
zahlungen bleiben unangetastet. Um den 
öffentlichen Dienst attraktiver zu gestal-
ten, werden wir Berufsanfänger besser-
stellen und die Familienfreundlichkeit der 
Arbeitsplätze weiter ausbauen“, zitiert der 
BBB Söder.

< Berlin

Pressemitteilung vom 1. April 2019
Das „Besoldungsanpassungsgespräch“ mit 
dem Regierenden Bürgermeister, dem In-
nensenator, dem Finanzsenator, dem dbb 
berlin und dem DGB Berlin-Brandenburg ist 
für den 8. Mai 2019 angesetzt.

Mitteilung von Finanzsenator Dr. Kollatz 
am 15. März 2019:
Bis 2021 wird Berlin die durchschnittliche 
Besoldungshöhe erreichen. Dafür wird das 
Anpassungsdatum sukzessive nach vorne 
gezogen. 2019 wird es der 1. April sein, 2020 
der 1. Februar und 2021 erfolgt die Besol-
dungsanpassung zum 1. Januar. Es ist üb-
lich, den Tarifabschluss der Angestellten auf 
die Beamtinnen und Beamten zu übertra-
gen. In Berlin legen wir dazu noch einmal 
1,1 Prozent obendrauf.

Senatsbeschluss vom 15. Mai 2018 über die 
zukünftigen Schritte zur vollständigen An-
passung der Beamtenbesoldung an den 
Durchschnitt der Bundesländer bis zum Jahr 
2021; der aktuelle Abstand von rund 
4,3  Prozent soll in weiteren Anpassungs-
schritten für Juni 2018, April 2019, Februar 
2020 und Januar 2021 erfolgen. Damit re-
duziert sich der Abstand zum Durchschnitt 
der Bundesländer ab Juni 2018 auf rund 
3,2 Prozent, ab April 2019 auf rund 2,1 Pro-
zent und ab Februar 2020 auf rund 1 Pro-
zent. Ein letzter Anpassungsschritt zum 
1. Januar 2021 bringt schließlich das voll-
ständige Gleichziehen mit dem Durch-
schnitt aller Bundesländer, wie es die Richt-
linien der Regierungspolitik für die Legisla-
turperiode 2016 bis 2021 fordern.

Die jährlichen Anpassungen im Land Berlin 
werden sich an den durchschnittlichen Be-
soldungserhöhungen der übrigen Bundes-
länder orientieren und diese jeweils um 1,1 
Prozentpunkte übertreffen. Neben den line-
aren prozentualen Besoldungserhöhungen 
hat der Senat weiterhin über die Einführung 
beziehungsweise Erhöhung der allgemeinen 
Stellenzulage in den unteren Besoldungs-
gruppen entschieden. Damit trägt der Senat 
der Tatsache Rechnung, dass in den unteren 
Besoldungsgruppen (A 4 bis A 8) die Diffe-
renz zum Besoldungsdurchschnitt der ande-
ren Bundesländer größer ausfällt als in den 
höheren Besoldungsgruppen. Weiterhin 
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wird die Sonderzahlung für aktive Beamtin-
nen und Beamte der Besoldungsgruppen A 4 
bis A 9 ab dem Jahr 2018 dauerhaft um wei-
tere 250  Euro pro Jahr sowie für Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger der Besoldungsgruppen A 1 bis 
A 9 um weitere 125 Euro angehoben.

Forderungen des dbb berlin gegenüber 
dem Berliner Senat:
In Berlin ist die sofortige Angleichung der Be-
züge an das Bundesniveau oberstes Gebot. 
Schon über 300 Euro macht der monatliche 
Gehaltsunterschied zwischen Beamten des 
mittleren Dienstes bei Bundes- und Landes-
behörden aus. Kein Wunder, dass eine massi-
ve Abwanderungsbewegung eingesetzt hat 
und der Landesdienst ausblutet. Schluss mit 
den verhängnisvollen Besoldungstricksereien 
des Berliner Senats – er schert sich seit Jahren 
nicht um sein Versprechen, den solidarischen 
Gehaltsverzicht der Landesbeamten bei der 
Wiedervereinigung in wirtschaftlich besse-
ren Zeiten zurückzuzahlen. Stattdessen be-
treibt er Augenwischerei mit verzögerten An-
passungen und will auf Sonderzahlungen 
ausweichen, anstatt endlich die Besoldungs-
tabelle prozentual anzupassen.

< Brandenburg

Entwurf eines Gesetzes zur  An pas - 
sung der Besoldung und Versorgung 
und zur Änderung weiterer besol-
dungs- und versorgungsrechtlicher 
Vorschriften 2019 im Land Branden-
burg vom 26. März 2019

Linearanpassung
> zum 1. Januar 2019 um 3,7 Prozent
> zum 1. Januar 2020 um 3,7 Prozent
> zum 1. Januar 2021 um 1,4 Prozent

Anwärter: Erhöhung ab 1. Januar 2019 und 
ab 1. Januar 2020 um jeweils 50 Euro sowie 
anschließend um jeweils zusätzlich 0,5 Pro-
zentpunkte = zeit- und volumengleiche 
Übertragung der Linearanpassung des Tari-
fergebnisses sowie Erhöhung der Linearan-
passungen 2019 und 2020 um 0,5 Prozent 
entsprechend Art. 7 § 7 des Gesetzes zur An-
passung der Besoldung und Versorgung und 
zur Änderung weiterer besoldungs- und ver-
sorgungsrechtlicher Vorschriften 2017 im 
Land Brandenburg vom 10. Juli 2017

< Bremen

Entwurf eines Gesetzes zur Anhe-
bung der Lehramtsbesoldung und 
zur Anpassung der Besoldungs- und 
Beamtenversorgungsbezüge 2019/ 
2020/2021 vom 9. April 2019

Linearanpassung:
> zum 1. Januar 2019 um 3,2 Prozent
> zum 1. Januar 2020 um 3,2 Prozent
> zum 1. Januar 2021 um 1,4 Prozent

Anwärter: Erhöhung ab 1. Januar 2019 und 
ab 1. Januar 2020 um jeweils 50 Euro

Zusätzliche Anhebung der Lehrämter an all-
gemeinbildenden Schulen (Primar- und Se-
kundarstufe I) von der Besoldungsgruppe 
A 12, A 12a auf A 13 durch gesetzliche Über-
leitung zum 1. August 2021; vom 1. August 
2019 bis zum 31. Juli 2021 wird für diesen Per-
sonenkreis eine ansteigende Zulage in Höhe 
von 240 Euro und ab dem 1. August 2020 in 
Höhe von 360 Euro gewährt. Im Zeitraum der 
Gewährung der Zulage entfällt der Anspruch 
auf die allgemeine Stellenzulage nach § 42 
BremBesG für diesen Personenkreis.

Anhebung der Funktionsstellen in Fällen der 
Wahrnehmung von Leitungsfunktionen an 
Grundschulen ab dem 1. August 2019 durch 
gesetzliche Überleitung. 

Einführung einer Regelung zur Gewährung 
von ruhegehaltfähigen Funktions-Leistungs-
bezügen an Professorinnen und Professoren, 
die im Rahmen einer gemeinsamen Beru-
fung nach § 20 Abs. 1 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes Leitungsaufgaben an außer-
hochschulischen Forschungseinrichtungen 
wahrnehmen.

= zeit- und volumengleiche Übertragung 
mit weiteren Verbesserungen

Forderungen des dbb bremen gegenüber 
dem Bremer Senat:
Der dbb bremen fordert die Anerkenntnis des 
Senats, dass die Besoldung in Bremen in vie-
len Bereichen verfassungswidrig ist und die 
anhängigen Verfahren zur amtsangemesse-
nen Alimentation durch eine entsprechende 
Erhöhung der Besoldung und Versorgung in 
2019 korrigiert wird. Dazu sollte als erster 
Schritt das ausgehandelte Tarifergebnis in 
vollem Volumen zeitgleich für die Beamten 
und Versorgungsempfänger gelten. Zusätz-
lich hat der Senat die Pflicht, den Besoldungs-
abstand zwischen dem Bund und den Län-
dern zu verkürzen und on top um 2 Prozent 
zusätzlich die Vergütung zu erhöhen.

< Hamburg

Pressemitteilung vom 3. März 2019
Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kün-
digte gegenüber NDR 90,3 an, dass der Ta-
rifabschluss in Hamburg auch für die etwa 
40.000 Beamten in der Stadt übernommen 
werde. Im ersten Schritt sollen die Tarifbe-

schäftigten rückwirkend ab Januar 3,2 Pro-
zent mehr Geld bekommen – und das gelte 
dann auch für Beamte, sagte Dressel.

< Hessen

Pressemitteilung vom 29. März 2019
Schriftliche Zusage im Rahmen der Tarifei-
nigung von Innenminister Peter Beuth, das 
Ergebnis zeitgleich und systemgerecht auf 
Besoldung und Versorgung im Beamtenbe-
reich zu übertragen.

Tarifeinigung vom 29. März 2019:
Das Volumen der Tabellenentgelte wird
> rückwirkend zum 1. März 2019 um 3,2 

Prozent, jedoch mindestens 100 Euro,
> ab 1. Februar 2020 um 3,2 Prozent, min-

destens 100 Euro und
> ab 1. Januar 2021 um 1,4 Prozent, mindes-

tens 40 Euro erhöht

Auszubildende: zum 1. Januar 2019 und 
zum 1. Januar 2020 jeweils 60 Euro sowie ei-
nen zusätzlichen Urlaubstag (dann 30 Tage).

Forderungen des dbb Hessen gegenüber 
der Hessischen Landesregierung:
Darüber hinaus soll der Rückstand bei der 
Besoldung und der Versorgung aus den Jah-
ren 2015 und 2016 von rund 3,5 Prozent 
aufgeholt und die Besoldungstabelle in 
Hessen so gestaltet werden, dass sie min-
destens den verfassungsrechtlichen Vorga-
ben auch hinsichtlich des Abstandsgebots 
genügt.

< Mecklenburg-Vorpommern

Aussage in der BKA vom 11. März 2019
Volumengleiche Übertragung erfolgt, es wird 
gegebenenfalls jedoch nicht allein eine Über-
tragung in Höhe von 3,2  Prozent, sondern 
auch über eine Verbesserung der Eingangs-
besoldung nachgedacht. Zudem soll das Ein-
frieren der Sonderzahlung für die nächsten 
Jahre im Beamtenbereich nicht erfolgen.

Pressemitteilung des Finanzministeriums 
vom 4. März 2019:
Über die Details der Übertragung des Tarif-
abschlusses auf die Beamten wird mit den 
Gewerkschaften in den kommenden Wo-
chen gesprochen. Grundsätzlich hatte man 
sich bereits im Rahmen der letzten Besol-
dungsanpassung auf eine zeit- und wir-
kungsgleiche Übernahme des Tarifergebnis-
ses abzüglich von 0,2 Prozent für den Aufbau 
der Versorgungsrücklage verständigt.

Absichtserklärung, 2019 das Tarifergebnis 
auf die Richter und Staatsanwälte zu über-
tragen.
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Für die Jahre 2020 bis 2022 beabsichtigt die 
Landesregierung ebenfalls die Tarifergeb-
nisse zeit- und wirkungsgleich zu übertra-
gen, jedoch steht diese Absicht unter dem 
Vorbehalt gravierender Verschlechterungen 
der finanziellen Lage des Landes.

Die jährliche Sonderzahlung nimmt auf der 
Basis der 2017 errechneten Prozentsätze ab 
2018 wieder an der linearen Erhöhung teil.

Die bisherige Revisionsklausel und der 
 damit verbundene Vorgriff auf zukünftige 
Tariferhöhungen entfallen.

Forderungen des dbb m-v gegenüber der 
Mecklenburg-Vorpommerschen Landesre-
gierung:
Der Landesregierung von Mecklenburg-Vor-
pommern ist vom Stabilitätsrat eine vor-
bildliche Haushaltsführung bescheinigt 
worden – daher ist die Ankündigung, bis 
zum Ende der Legislatur künftige Tarifab-
schlüsse mit der TdL zeit- und wirkungs-
gleich übertragen zu wollen, ein motivie-
rendes Signal an die Beamtenschaft des 
Landes und der Kommunen. Dennoch dür-
fen wir uns darauf nicht ausruhen und ha-
ben die Landesregierung aufgefordert, mit 
uns über das Ende des Personalabbaus, wei-
tere Verbesserungen bei Erschwernissen, 
Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung 
und weitere Attraktivitätssteigerungen zu 
reden.

< Niedersachsen

Mitteilung der Niedersächsischen 
 Senatskanzlei vom 15. April 2019

Die Niedersächsische Landesregierung hat 
am (heutigen) Montag einen Gesetzentwurf 
über die Anpassung der Besoldung und der 
Versorgungsbezüge in den Jahren 2019 bis 
2021 sowie zur Änderung besoldungs- und 
versorgungsrechtlicher Vorschriften zur Ver-
bandsbeteiligung freigegeben. Außerdem 
soll der Landtag unterrichtet werden.

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Bezüge 
der Beamtinnen und Beamten, Richterin-
nen und Richter sowie der Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger in drei Schritten und mit einer sozialen 
Komponente anzuheben, was zu einem Ge-
samtvolumen von 7,8 Prozent führt. Für das 
Jahr 2019 ist eine Anhebung der Bezüge um 
3,16 Prozent, mindestens jedoch um 100 
Euro, zum 1. März 2019 vorgesehen. Da-
durch kommt diese in der Tarifeinigung ver-
einbarte soziale Komponente auch den Be-
amtinnen und Beamten in den unteren 
Besoldungsgruppen zu gute. Im Jahr 2020 

sollen die Bezüge um weitere 3,2 Prozent 
zum 1. März 2020 erhöht werden. Eine wei-
tere Erhöhung um 1,4 Prozent für das Jahr 
2021 erfolgt zum 1. März 2021. Abwei-
chend davon erhöhen sich die Anwärter-
grundbeträge zum 1. März 2019 und 
1. März 2020 jeweils um einen Festbetrag 
von 50 Euro.

Mit dem Gesetz sollen zudem die unteren 
Besoldungsgruppen A 2, A 3 und A 4 entfal-
len, sodass in Zukunft die Besoldungsgrup-
pe A 5 das erste Einstiegsamt ist. Dies dient 
sowohl der Attraktivitätssteigerung als 
auch einer Anpassung an die tatsächlichen 
Verhältnisse. Die betroffenen Beamtinnen 
und Beamten sollen dann in die Besol-
dungsgruppe A 5 übergeleitet werden.

= volumengleiche Übertragung des Tarifab-
schlusses mit zeitlicher Verschiebung um 
zwei Monate

Forderung des NBB gegenüber der Nieder-
sächsischen Landesregierung
> Übernahme des Tarifabschlusses ohne zeit-

liche Verzögerung, jeweils zum 1. Januar
> 3,2 Prozent auch in 2019
> den verbeamteten Pflegekräften eine dy-

namische Zulage in Höhe von 120 Euro

< Nordrhein-Westfalen

Einigung mit den Gewerkschaften 
am 22. März 2019

Linearanpassung: 
> zum 1. Januar 2019 von 3,2 Prozent 
> zum 1. Januar 2020 von 3,2 Prozent 
> zum 1. Januar 2021 von 1,4 Prozent

Anwärter: 
> Erhöhung ab 1. Januar 2019 und ab 1. Ja-

nuar 2020 um jeweils 50 Euro 
= zeit- und volumengleiche Übertragung 
des Tarifabschlusses

zusätzlich: 
> die verbeamteten Pflegekräfte erhalten 

eine dynamische Zulage in Höhe von 120 
Euro

> eine verbindliche Gesprächszusage zu 
Möglichkeiten der Steigerung der Attrak-
tivität des öffentlichen Dienstes, insbe-
sondere zu den Themen Arbeitszeit und 
zu Regelungen des Schichtdienstes

Forderungen des DBB NRW gegenüber der 
Nordrhein-Westfälischen Landesregie-
rung:
1. Mit 41 Stunden hat NRW eine der höchs-
ten Wochenarbeitszeiten aller Bundeslän-
der. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Eine Ab-

senkung auf 39 Stunden würde auch die 
Attraktivität für junge Fachkräfte stärken.
2. Ein wichtiger Baustein zur Attraktivitäts-
steigerung wäre zudem eine Anhebung der 
Eingangsbesoldung: In Laufbahn gruppe 1, 
zweites Einstiegsamt (von A 6 auf A 7), Lauf-
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (von A 9 
auf A 10) und zweites Einstiegsamt (von 
A 13 auf A 14).
3. Spätestens seit der Abschaffung der Pra-
xisgebühr entbehrt die Kostendämpfungs-
pauschale jeder Grundlage und gehört ab-
geschafft.

< Rheinland-Pfalz

Entwurf eines Landesgesetzes zur 
Anpassung der Besoldung und Ver-
sorgung 2019/2020/2021 (LBVAnpG 
2019/2020/2021) vom 1. April 2019

Linearanpassung:
> zum 1. Januar 2019 von 3,2 Prozent 
> zum 1. Januar 2020 von 3,2 Prozent
> zum 1. Januar 2021 von 1,4 Prozent

Anwärter: 
> Erhöhung ab 1. Januar 2019 und ab 1. Ja-

nuar 2020 um jeweils 50 Euro 
= zeit- und volumengleiche Übertragung 
des Tarifabschlusses

zusätzlich: 
> Linearanpassung 

– zum 1. Juli 2019 von 2,0 Prozent – ein-
schließlich Anwärter und Referendare

– zum 1. Juli 2020 von 2,0 Prozent – ein-
schließlich Anwärter und Referendare 

> Erhöhung der Zulage für Beamtinnen und 
Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen 
nach einer Dienstzeit von drei Jahren von 
bislang 99,51 Euro auf 132,69 Euro monat-
lich

> Anpassung der Regelungen für die Besol-
dung begrenzt dienstfähiger Personen an 
die aktuelle Rechtsprechung

< Saarland

Pressemitteilung des dbb saar
Einigung zwischen Landesregierung und 
Gewerkschaften am 16. April 2019.

Linearanpassung:
> zum 1. August 2019 von 3,2 Prozent 
> zum 1. Juni 2020 von 3,2 Prozent 
> zum 1. April 2021 von 1,7 Prozent

Anwärter: 
> Erhöhung ab 1. Januar 2019 und ab 1. Ja-

nuar 2020 um jeweils 50 Euro 
= volumengleiche Übertragung im ersten 
und zweiten Schritt sowie weitere 0,3 Pro-

6

N
BB

 –
 N

ie
de

rs
äc

hs
is

ch
er

 B
ea

m
te

nb
un

d 
un

d 
Ta

ri
fu

ni
on

> niedersachsen magazin | Juni 2019



Bauernhof/Nähe St. Peter-Ording,
Kühe, Melkkarussell, Schafe, Ponys, Klein-
tiere, Strand 800 m, kinderfrdl., 4-Sterne-Fe-
Wos, für 2–6 Pers., Sauna, Hausprospekt!
Tel. (04862) 8541, www.rickerts.de

DEUTSCHLAND

FERIENZIELE
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zentpunkte im dritten Schritt, aber zeitli-
che Verschiebung

zusätzlich: 
> Abschaffung der abgesenkten Eingangs-

besoldung zum 1. April 
> Erhöhung der ruhegehaltfähigen Zulage 

für Hauptschullehrer an Gemeinschafts-
schulen um 100  Euro auf 300  Euro (je 
50 Euro zum 1. Januar 2020 und 1. Januar 
2021)

> Erhöhung des Beförderungsbudgets im 
Bereich der Polizei für die Jahre 2019 und 
2020 aufgrund des Zuwachses von Beför-
derungsstellen

> des Weiteren wird auf Vorschlag des dbb 
eine „Besoldungskommission zur Weiter-
entwicklung der saarländischen Besol-
dung“ unter Beteiligung der Gewerk-
schaften vorgeschlagen, die auch im 
Hinblick auf die anhängigen Rechtsver-
fahren Lösungen erarbeiten soll, wie die 
saarländische Besoldung möglichst kurz-
fristig wieder an das Mittelfeld der übri-
gen Bundesländer herangeführt werden 
kann 

> die Eurosätze im Leistungsverzeichnis zu 
§ 5 Abs. 1 Nr. 8 der Saarländischen Beihil-
fehilfeverordnung (letzte Erhöhung 2001) 
werden zum 1. Juli 2019 um 30 Prozent 
angehoben 

> Einrichten eines Pensionsfonds des Lan-
des ohne Eigenbeteiligung der Beamten 

= volumengleiche Übertragung mit weite-
ren Verbesserungen, aber zeitliche Ver-
schiebung

Forderungen des dbb saar gegenüber der 
Saarländischen Landesregierung:
1.  Das Saarland ist Schlusslicht im Besol-

dungsranking. Seit 2011 beträgt der line-
are Abstand zum TV-L 2,6 Prozent. Wir 
brauchen einen Fahrplan, wie wir wieder 
Anschluss an die anderen Länder und an 
den TV-L finden. Ansonsten suchen sich 
die Beamtinnen und Beamten im Rah-
men des Wettbewerbs den Weg selbst.

2.  Maßnahmen zur Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit, unter anderem Aufhe-
bung der Absenkung der Eingangsbesol-
dung.

3.  Ende des Personalabbaus ab 2020! Keine 
Zusatzaufgaben ohne Zusatzpersonal!

< Sachsen

Vereinbarung eines Eckpunktepapiers mit 
den Gewerkschaften am 25. März 2019:

Linearanpassung:
 > zum 1. Januar 2019 von 3,2 Prozent 
 > zum 1. Januar 2020 von 3,2 Prozent
 > zum 1. Januar 2021 von 1,4 Prozent

Anwärter: 
> Erhöhung ab 1. Januar 2019 und ab 1. Ja-

nuar 2020 um jeweils 50 Euro
= zeit- und volumengleiche Übertragung

< Sachsen-Anhalt

Spitzengespräch am 11. April 2019 
mit Finanzminister André Schröder 
zu beamtenrechtlichen Themen

Finanzminister André Schröder wird dem 
Kabinett vorschlagen, das lineare Gesamt-
volumen des Tarifergebnisses für die Be-
schäftigten der Länder zeitgleich auf die 
 Beamtinnen und Beamten sowie Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger des Landes und der Kommunen 
zu übertragen. Das heißt, dass die Besol-
dung und Versorgung zum 1. Januar 2019 
und zum 1. Januar 2020 um jeweils 3,2 Pro-
zent und zum 1. Januar 2021 um 1,4 Prozent 
angehoben wird. Auch die Anwärtergrund-
beträge werden um 100 Euro erhöht, je-
weils um 50 Euro zum 1. Januar 2019 und 
1. Januar 2020.

= zeit- und volumengleiche Übertragung

Forderungen des dbb sachsen-anhalt ge-
genüber der Sachsen-Anhaltinischen Lan-
desregierung:
Wir fordern die Erhöhung und Dynamisie-
rung des Weihnachtsgeldes, erwarten die Be-
seitigung des Beförderungsstaus und benö-
tigen dringend eine Erhöhung der Zulagen.

< Schleswig-Holstein

Entwurf eines Gesetzes zur Besol-
dungs- und Versorgungsanpassung 
in Schleswig-Holstein (Besoldungs- 
und Versorgungsanpassungsgesetz 
2019 bis 2021 – BVAnpG 2019–2021) 
vom 25. März 2019

Linearanpassung:
> zum 1. Januar 2019 um 3,01 Prozent
> zum 1. Januar 2020 um 3,12 Prozent
> zum 1. Januar 2021 um 1,29 Prozent

Anwärter: Erhöhung ab 1. Januar 2019 und 
ab 1. Januar 2020 um jeweils 50 Euro

zusätzlich:
> Einmalzahlung von 100 Euro für alle ak-

tiven Beamten – Teilzeitkräfte entspre-
chend ihrer Teilzeitquote; Anwärter 
100 Euro zum 1. Oktober –  jeweils um 
50 Euro zum 1. Januar 2020 und 2021.

Ziel: zeitnaher Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens und eine Auszahlung zum 
August 2019

= zeit- und volumengleiche Übertragung 
unter Berücksichtigung der V-Rücklage so-
wie zusätzliche Zahlung von 100 Euro

Forderungen des dbb schleswig-holstein 
gegenüber der Schleswig-Holsteinischen 
Landesregierung:
Volumengleiche und systemgerechte Über-
tragung des Tarifergebnisses, Einmalzah-
lung von 700 Euro als erster Fortschritt im 
Weihnachtsgelddesaster, Streichung des 
Beihilfe-Selbstbehalts als logische Folge der 
paritätischen Finanzierung des GKV-Bei-
trags, Angleichung der Wochenarbeitszeit 
an den Tarifsektor. Wir sind noch immer der 
Absenkung des Besoldungsniveaus ausge-
setzt, die vor zehn Jahren durch die Kürzung 
beziehungsweise Streichung des Weih-
nachtsgeldes vorgenommen wurde. Trotz 
sprunghaft gestiegener Steuereinnahmen 
warten wir vergebens auf eine in Aussicht 
gestellte Korrektur. Maßnahmen werden 
durch vage Ankündigungen ersetzt. Wir 
wollen endlich echte Ergebnisse. Alles ande-
re ist ein Angriff auf Werte wie Vertrauen 
und Fairness.

< Thüringen

Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur 
Anpassung der Besoldung und der 
Versorgung in den Jahren 2019 bis 
2021 vom 20. März 2019 (Drs. 6/6962/
erste Beratung am 28. März 2019)

Linearanpassung:
> zum 1. Januar 2019 von 3,2 Prozent
> zum 1. Januar 2020 von 3,2 Prozent
> zum 1. Januar 2021 von 1,4 Prozent

Anwärter:
> Erhöhung ab 1. Januar 2019 und ab 1. Ja-

nuar 2020 um jeweils 50 Euro 
> Ziel: Verabschiedung im Juni und erste 

Auszahlung inkl. Rückwirkung zum 1. Juli 
geplant

= zeit- und volumengleiche Übertragung 
des Tarifabschlusses

Quelle: © Geschäftsbereich Besoldung und 
Versorgung des dbb.  

Angaben erfolgen ohne Gewähr.
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Parlamentarischer Abend des NBB
Über 100 Gäste in der „Ständigen Vertretung“

Diese besondere Gelegenheit, 
um mit der niedersächsischen 
Landespolitik ins Gespräch zu 
kommen, haben viele Vorsitzen-
de der Mitgliedsgewerkschaf-
ten und -verbände des NBB 
 genutzt. Alljährlich richtet der 
NBB diesen Abend aus, damit 
sich Gewerkschaften und Politik 
näherkommen und die Kontak-
te vertieft werden.

 < Landtagsvizepräsident 
Bernd Busemann findet 
mahnende Worte

Mit dem Landtagsvizepräsiden-
ten Bernd Busemann sprach ein 
überzeugter und langjähriger 
Kenner des Formats über die 
Notwendigkeit, dass die Lan-
desregierung und der Landtag 
mit größerer Wertschätzung 
den Beschäftigten der  nie- 
 dersächsischen Landesver-
waltung gegenübertreten müs-

sen. Hier gäbe es einiges aufzu-
holen.

 < NBB-Landesvorsitzender 
Martin Kalt hebt Leis-
tungsstärke der Landes-
verwaltung hervor

Zuvor hatte der NBB-Landes-
vorsitzende Martin Kalt in sei-
ner kurzgehaltenen Ansprache 
seine „Gedankensplitter“ zu 
den jüngsten Spot(t)lichtern der 
nationalen und europäischen 
Politik zum Besten gegeben 
und auf die besondere Leis-
tungsstärke der öffentlichen 
Verwaltung in Niedersachsen 
hingewiesen. 

Auch die derzeitige Diskussion 
zur Besoldung hat nicht gefehlt 
und war in den kleinen Ge-
sprächsrunden den gesamten 
Abend über Inhalt beim gemein-
samen Meinungsaustausch.  

Besoldung 2019 – NBB führt weitere Gespräche
Meinungsaustausch mit der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Die NBB-Landesleitung arbeitet weiter an einer Ver-
besserung der Besoldungssituation in Niedersach-
sen. Hierzu kam es am 30. April 2019 zu einem Tref-
fen mit der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen, bei dem sich die Fraktionsspitze über die 
Sichtweise des NBB informierte.

 < Landesleitung setzt Ge-
spräche zu Besoldungs-
fragen im Landtag fort

Anja Piel (Fraktionsvorsitzende), 
Christian Meyer (stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender) und 
Stefan Wenzel (Sprecher für 
Haushalt & Finanzen) infor-
mierten sich zum einen über die 
allgemeine Konstellation hin-
sichtlich der Besoldung 2019, 
zum anderen aber auch über 
Detailfragen zur Pflege, die Be-
lastungs- und Personalsituation 

und die Stimmungslage in der 
niedersächsischen Landesver-
waltung. 

 < Entscheidung des 
Bundesverfassungs-
gerichts von grund-
legender Bedeutung

Als weiteren Punkt der Unterre-
dung tauschten sich die Teilneh-
mer zur Beschlussvorlage des 
Bundesverwaltungsgerichts in 
Leipzig (BVerwG 2 C 32.17 und 
BVerwG 2 C 34.17 vom 30. Ok-

tober 2018) und der erwarteten 
Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts in Karlsruhe 
und etwaiger Folgen aus. Die 

Gesprächspartner schreiben 
dieser bevorstehenden Ent-
scheidung eine grundlegende 
Bedeutung zu. 

 < Kamen gut ins Gespräch: Martin Kalt (NBB), Stefan Wenzel (Sprecher für 
Haushalt & Finanzen), Anja Piel (Fraktionsvorsitzende), Christian Meyer 
(stellvertretender Fraktionsvorsitzender), Klaus Grothe (NBB) und Jens 
Schnepel (NBB)

 < Zufrieden mit dem Verlauf des Abends: Landtagsvizepräsident Bernd 
Busemann (rechts) und NBB-Landesvorsitzender Martin Kalt.
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